
861 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Anträge der Abgeordneten Maria 
Metzker und Genossen betreffend Änderung 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1 %7 
(82/A), der Abgeordneten Dr. Marga Hubi
nek und Genossen betreffend die Änderung 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
(68/A), der Abgeordneten Ing. Schmitzer und 
Genossen betreffend Änderung des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1967 (83/ A) und der 
Abgeordneten Melter und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Fami
lienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

(67/A) 

In der 75. Sitzung des Nationalrates am 
18. Juni 1973 haben die Abgeordneten Maria 
Met z k e r und Genossen einen Antr~g (821 A) 
betreffend Knderung des Familienlastenaus
gleichsgesetzes 1967 eingebracht. 

Diesem Antrag· liegen folgende Erwägungen 
der erwähnten Abgeordneten zugrunde: 

Bei" der Gewährung von Familienbeihilfe er
gibt sich 'bei Kindern, die eine Waisenpension 
beziehen, mitunter eine Härte, die nach Ansicht 
der gefertigten Abgeordneten beseitigt werden 
sollte. Gemäß § 5 Abs. 1 des Familienlastenaus
gleichsgesetzes 1967 geht nämlich der Anspruch 
auf Familienbeihilfe verloren, wenn das Kind 
Einkünfte von über 1000 S monatlich bezieht. 
Waisenpensionen von über 1000 S monatlich 
schließen daher einen Anspruch auf Familien
beihilfe aus, obwohl das Familieneinkommen 
durch den Tod des Familienerhalters in der Regel 
erheblich geringer geworden ist. Die Anzahl der 
von dieser Bestimmung betroffenen Familien ist 
durch die Auswirkungen des am 1. Jänner 1973 
in Kraft getretenen neuen Einkommensteuer
gesetzes noch größer geworden, weil bei den 
Waisenpensionen das Werbungskostenpauschale 
(273 1$ monatlich), welches bei der Ermittlung 
der Einkünfte von den Bruttobezügen abzuzie
hen war, weggefallen ist. Eine befriedigende Re-

gelung kann nur dadurch' erreicht werden, daß 
die Waisenpensionen ebenso behandelt werden 
wie 'die Lehrlingsentschädigungen und ohne 
Rücksicht auf ihre Höhe dem Anspruch auf Fa
milienbeihilfe nicht entgegenstehen sollen. 

Ferner erweist sich die Anpassung einiger Be
stimmungen des Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967 an das Einkommensteuergesetz 1972 als 
notwendig. 

Weiters brachten die Abgeordneten Dr. Marga 
Hub i n e k, . Dipl.~Ing. Dr. Lei t n e rund 
Genossen in der 65. Sitzung des Nationalrates 
am 15. Feber 1973 einen Antrag (68!A) betref
fend die Knderung des Familienlastenausgleichs
gesetzes 1967 ein. Von den Abgeordneten 
Ing. Sc h mit zer, Dr. Marga Hub i n e k, 
K ern, Dr. Hau s e r, Dipl.-Ing. Dr. Lei t
ne r und V et t e r wurde in der 75. Sitzung 
des Nationalrates am 19. Juni 1973 ein Antrag 
(831 A) betreffend Knderung des Familienlasten
ausgleichsgesetzes 1967 vorgelegt. Inder 65. Sit
zung des Nationalrates am 15. Feber 1973 stell
ten die Abgeordneten M e I t e r un'd Genossen 
einen Antrag (67/A) betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dein das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
geändert wird. 

Die obgenannten. Anträge wurden dem Finanz
und Budgetausschuß zur Vorberatung zugewie
sen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß . hat diese 
Vorlagen in seiner Sitzung am 5. Juli 1973 in 
Verhandlung genommen. Der Ausschuß be
schloß, die gegenständlichen Vorlagen gemeinsan~ 
in Verhandlung zu ziehen. 

Als Berichterstatter im Ausschuß fungierten: 
zum Antrag 82/A Abgeordneter Mü h 1-
bacher, zu den Anträgen 68/A und 83/A 
Abgeordneter K ern und zum Antrag 671 A 
Abgeordneter Me 1 t e r. 
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An der Debatte beteiligten sich außer den Be
richterstattern die Abgeordneten Maria Me t z
k er, Ing. Sc h mit zer, Dr. Marga Hub i
ne k, Me I t e r, Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, 
Wie I a n d n e rund J u n g wir t h sowie 
der Bundesminister für Finanzen Dr. A n
d r 0 s c h. 

Bei der Abstimmung wurde der im Antrag 
82/A enthaltene Gesetzentwurf mit Stimmen
einhelligkeit angenommen. Er ist diesem Bericht 
beigedruckt. 

Ein Abänderungsantrag des Abgeordneten 
Ing. S c h mit zer fand nicht die erforderliche 
Stimmenmehrheit. 

Mühlbacher 
Berichterstatter 

Die . Anträge der Abgeordneten Dr. Marga 
Hub i n e k und Genossen, Ing. S c h mit zer 
und Genossen sowie M e I t e r und Genossen 
fanden nicht die Mehrheit im Ausschuß. Sie sind 
daher als erledigt anzusehen. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde Ab
geordneter M ü h I b ach e r gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Fi
nanz- und Budgetausschuß somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e sc h los s e- . I. 
n enG e set zen t w u r f die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 5. Juli 1973 

Dr. Tull 
Obmann 

-j. 

dem 
Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 

das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 376, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 302/1968, BGBl. Nr. 195/1969, BGBl. 
Nr. 10/1970, BGBl. Nr. 415/1970, BGBl. 
Nr. 116/1971, BGBl. Nr. 229/1971, BGBl. 
Nr. 284/1972 und BGBl. Nr. 23/1973 wird wie 
folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 5 tritt an die Stelle der Zitie
rung: 

,,§ 5 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1959, 
BGBl. Nr. 300/1958," die Zitierung: ,,§ 4 Abs. 8 
des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 223/ 
1972,". 

2. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 5. (1) Kein Anspruch auf Familienbeihilfe 
besteht für Kinder, die das 15. Lebensjahr voll
endet haben und selbst Einkünfte gemäß § 2 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 in 
einem 1000 '$ monatlich übersteigenden Betrag 
beziehen oder die, sofern es sich um ein behin
dertes Kind handelt (§2 Abs. 1 lit. c), über ein 
Gesamtvermögen im Sinne des Vermögensteuer
gesetzes 1954, BGBl. Nr. 192/1954, von mehr 

als 240.000 S verfügen. Bei der Ermittlung der 
Einkünfte des Kindes bleiben außer Betracht: 

a) die durch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklärten Bezüge, 

b) Entschädigungen aus einem gesetzlich aner
kannten Lehrverhältnis, 

c) Waisenpensionen und Waisenversorgungs
genüsse, 

d) Bezüge, die ein in Schulausbildung befind
liches Kirid aus einer ausschließlich wäh
rend der Schulferien ausgeübten Beschäfti
gung bezieht." 

3. § 6 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Keinen Anspruch auf Familienbeihilfe 
nach Abs. 1 oder 2 haben Vollwaisen, die das 
15. Lebensjahr vollendet haben und Einkünfte 
gemäß § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 
1972 in einem 1000 S monatlich übersteigenden 
Betrag beziehen. Bei der Ermittlung der Ein
künfte der Vollwaise bleiben außer Betracht: 

a) die durch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklärten Bezüge, 

b) Entschädigungen aus einem gesetzlich an
erkannten Lehrverhältnis, 

c) Waisenpensionen und Waisenversorgungs
genüsse, 

d) Bezüge, die eine in Schulausbildung befind
liche Vollwaise aus einer aussdlließlidl 
währenä der Schulferien ausgeübten Be
schäftigung bezieht." 
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4. Im § 13 Abs. 1 letzter Satz tritt an die 
Stelle der ,Zitierung: ,,(§ 69 des Einkommen
steuergesetzes 1967)" die Zitierung: ,,(§ 81 des 
Einkommensteuergesetzes 1972)". 

5. Im § 16 Abs. 1 tritt jeweils an die 
Stelle der Zitierung: ,,§ 19 Abs. 1 Einkommen
steuergesetz 1967" die Zitierung: ,,§ 25 des Ein
kommensteuergesetzes 1972". 

6. Im § 17 Abs. 2 tritt an die Stelle der 
Zitierung: ,,§ 19 Abs. 1 Einkommensteuergesetz 
1967" die Zitierung: ,,§ 25 des Einkommen
steuergesetzes 1972". 

7. Im § 39 Abs. 5 hat die lit. a zu lauten: 

"a) Anteile am Aufkommen an der Einkom
mensteuer und der Körperschaftsteuer ge
mäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
vom 24. November 1972, BGBI. Nr. 443,". 

8. Im § 41 Abs. 2 tritt an die Stelle der Zitie
rung: ,,§ 36 des Einkommensteuergesetzes 1967" 
die Zitierung: ,,§ 47 des Einkommensteuer
gesetzes 1972". 

9. Im § 41 Abs. 3 tritt an die 'Stelle der Zi
tierung: ,,(§ 19 Abs. 1 des Einkommensteuer
gesetzes 1967)" die Zitierung: ,,(§ 25 des Ein
kommensteuergesetzes 1972)". 

1 O. § 41 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Zur Beitragsgrundlage gehören nid1t: 
a) die im § 25 Abs. 1 Z. 2, 3 und 4 des 

Einkommensteuergesetzes 1972 genannten 
Bezüge, 

b) Ruhe- und Versorgungsbezüge, 
c) die im § 67 Abs. 3 und 6 des Einkommen-

steuergesetzes 1972 genannten Bezüge, 
cl) die Familienbeihilfen, 
e) die Wohnungsbeihilfen, 
f) die im § 3 Z. 18 bis 28 des Einkommen

steuergesetzes 1972 genannten Bezüge, 
g) Arbeitslöhne, die an Dienstnehmer ge

währt werden, die im Ausland einen 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Auf
enthalt haben und sich im Bundesgebiet 
nur vorübergehend, nicht länger als einen 
Monat aufhalten. 

übersteigt die Beiiragsgrundlage in einem Ka
lendermonat nicht den Betrag von 7500 S, so 
verringert sie sich um 5000 S." 

11. Im § 43 Abs. 1 tritt an die Stelle der ,Zi
tierung: ,,(§ 69 des Einkommensteuergesetzes 
1967)" die Zitierung: ,,(§ 81 des Einkommen
steuergesetzes 1972)". 

Artikel 11 

(1) Art. I Z. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes 
tritt rückwirkend mit 1. Jänner 1973 in Kraft. 

(2) Art. I Z. 8, 9 und 10 dieses Bundesgesetzes 
ist auf die nach 'dem 31. Dezember 1972 aus
gezahlten Löhne und Gehälter anzuwenden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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